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1. Einleitung 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 3. Juli 20081 die Regelungen des Bun-

deswahlgesetzes, aus denen sich der Effekt des negativen Stimmgewichts ergibt, für verfas-

sungswidrig erklärt. Hierunter versteht man eine (vom Bundesverfassungsgericht so genannte) 

Paradoxie im Verfahren der Mandatszuteilung2, die darin besteht, dass ein Zugewinn von 

Zweitstimmen einer Partei zu einem Mandatsverlust bei genau dieser Partei und umgekehrt die 

Verringerung der Anzahl der Zweitstimmen zu einem Mandatsgewinn führen kann. Der Effekt 

des negativen Stimmgewichts entsteht im Zusammenhang mit Überhangmandaten3 bei der Ver-

teilung von Mandaten auf verschiedene verbundene Landeslisten.  

 

Das Bundesverfassungsgericht sieht in diesem Effekt eine Verletzung des Grundsatzes der 

Gleichheit der Wahl.4 Die Erfolgswertgleichheit fordert, dass der Erfolgswert jeder Stimme 

gleich ist, für welche Partei sie auch abgegeben wurde. Für die Partei, für die sie abgegeben 

wurde, muss sie positive Wirkung entfalten können. Führt aber ein Zuwachs an Stimmen zu 

Mandatsverlusten oder werden für den Wahlvorschlag einer Partei insgesamt mehr Mandate 

erzielt, wenn auf ihn selbst weniger oder auf einen konkurrierenden Vorschlag mehr Stimmen 

entfallen, führt dieses Wahlsystem insoweit zu willkürlichen Ergebnissen. Es lässt den demo-

kratischen Wettbewerb um Zustimmung bei den Wahlberechtigten widersinnig erscheinen. Der 

Effekt des negativen Stimmgewichts beeinträchtigt aber auch die Erfolgschancengleichheit der 

Stimmen. Diese erlaubt zwar, dass Stimmen nicht gewertet werden, wie dies zum Beispiel im 

Mehrheitswahlrecht der Fall ist. Die Erfolgschancengleichheit erlaubt aber nicht, dass eine 

Wahlstimme, neben der Chance, zum beabsichtigten Erfolg beizutragen, auch bewirken kann, 

dem eigenen Wahlziel zu schaden.  

 

Die Regelung des Bundeswahlgesetzes verletzt auch die verfassungsrechtlich verbürgte Unmit-

telbarkeit der Wahl.5 Der Wähler kann nicht erkennen, ob sich seine Stimme stets für die zu 

wählende Partei und deren Wahlbewerber positiv auswirkt, oder ob er durch seine Stimme den 

Misserfolg eines Kandidaten seiner eigenen Partei verursacht. 

 

Es handelt sich bei dem Effekt des negativen Stimmgewichts nicht um eine eher seltene Aus-

nahme, sondern er wirkt sich regelmäßig auf das Wahlergebnis aus, wenn bei einer Wahl zum 

Bundestag Überhangmandate entstehen. Der Effekt des negativen Stimmgewichts ist also ein 

gravierender Defekt des bundesdeutschen Wahlsystems und auch mit dem Anliegen einer föde-

ralen Zuordnung der Stimmen nicht zu rechtfertigen.  

 

                                                                                                                                                                

1 BVerfGE 121, 266. 
2  BVerfGE 121, 266 (274). 
3  Vgl. dazu Limpert/Kuhn, Überhangmandate von der 1. bis zur 16. Wahlperiode, Wissenschaftliche Dienste des 

Deutschen Bundestages, Aktueller Begriff Nr. 235/09 (29. Juni 2009). 
4  BVerfGE 121, 266 (295 ff.). 
5  BVerfGE 121, 266 (307 ff.). 
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Gleichwohl hat das Bundesverfassungsgericht die vergangene Bundestagswahl nicht für ungül-

tig erklärt. Es hat dem Gesetzgeber aber aufgegeben, bis zum 30. Juni 2011 eine verfassungs-

konforme Regelung zu treffen.6  

 

Wie das Bundesverfassungsgericht ausführte7, lässt sich der Effekt des negativen Stimmgewichts 

nicht isoliert beheben, sondern erfordert grundsätzliche Vorarbeiten, welche die verschiedenen 

Vor- und Nachteile in den Blick nehmen. Der Gesetzgeber hat mehrere Möglichkeiten der Neu-

regelung, die jeweils deutliche Auswirkungen auf die geltenden Regelungen der Sitzzuteilung 

im Deutschen Bundestag haben. Im Hinblick darauf, dass der Effekt des negativen Stimmge-

wichts untrennbar mit den Überhangmandaten und der Möglichkeit von Listenverbindungen 

gemäß §7 des Bundeswahlgesetzes (BWG) zusammenhängt, kann eine neue Regelung sowohl 

beim Entstehen der Überhangmandate oder bei der Verrechnung bei Direktmandaten mit den 

Zweitstimmenmandaten oder auch bei der Möglichkeit von Listenverbindungen ansetzen. Je 

nach dem, für welche Alternative sich der Gesetzgeber entscheidet, ergeben sich Auswirkungen 

auf das gesamte Wahlsystem.8 

 

Einzelne in der Diskussion befindliche Modelle werden im Folgenden vorgestellt. Nicht be-

handelt werden mögliche Radikallösungen wie zum Beispiel die Einführung eines reinen 

Mehrheitswahlrechts. 

 

 

2. Augsburger Zuteilungsverfahren 

 

Die „schonendste Korrektur“ am bestehenden Wahlsystem zur Vermeidung des negativen 

Stimmgewichts9 nimmt die „direktmandatsbedingte Divisormethode mit Standardrundung“ 

(Augsburger Zuteilungsverfahren)10 vor, die der Augsburger Mathematiker Pukelsheim entwi-

ckelt hat. 

 

Dieser Methode liegt § 6 Abs. 2 BWG zugrunde, und zwar in der Fassung, welche die Vorschrift 

durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Wahl- und Abgeordnetenrechts vom 17. März 

200811 erhalten hat. Die Sätze 2 bis 5 in § 6 Abs. 2 BWG wurden wie folgt neu gefasst:  

 

                                                                                                                                                                

6  BVerfGE 121, 266 (316). 
7 BVerfGE 121, 266 (315). 
8  Vgl. dazu Meyer, Lösungsmöglichkeiten nach dem Wahlrechtsurteil des BVerfG vom 3. Juli 2008, DVBl. 2009, 137; 

Lübbert/Hoppe, Negative Stimmengewichte und die Reform des Bundestags-Wahlrechts, Wissenschaftliche Diens-
te des Deutschen Bundestages, Info-Brief WD 8 – 3000 – 180/08; Lübbert, Sitzzuteilungsverfahren – wahlmathema-
tische Systematik und Stand der Diskussion (Alternativen und ihre Bedeutung für die anstehende Reform des 
Bundestags-Wahlrechts), Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Info-Brief WD 8 - 097/09. 

9 Diese Bewertung hat Prof. Dr. Pukelsheim in einem Telefonat mit dem Verfasser am 17. Juli 2008 vorgenommen. 
10  Pukelsheim, Bundeswahlgesetz – Nächste Etappe, DVBl. 2008, 889 (894 ff.). 
11 BGBl. I S. 394. 
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„Jede Landesliste erhält so viele Sitze, wie sich nach Teilung der Summe ihrer im 

Wahlgebiet erhaltenen Zweitstimmen durch einen Zuteilungsdivisor ergeben. Zah-

lenbruchteile unter 0,5 werden auf die darunter liegende ganze Zahl abgerundet, 

solche über 0,5 werden auf die darüber liegende ganze Zahl aufgerundet. Zahlen-

bruchteile, die gleich 0,5 sind, werden so aufgerundet oder abgerundet, dass die 

Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze eingehalten wird; ergeben sich dabei mehrere 

mögliche Sitzzuteilungen, so entscheidet das vom Bundeswahlleiter zu ziehende 

Los. Der Zuteilungsdivisor ist so zu bestimmen, dass insgesamt so viele Sitze auf 

die Landeslisten entfallen, wie Sitze zu vergeben sind. Dazu wird zunächst die Ge-

samtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten durch die 

Gesamtzahl der nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze geteilt. Entfallen danach 

mehr Sitze auf die Landeslisten als Sitze zu vergeben sind, ist der Zuteilungsdivi-

sor so heraufzusetzen, dass sich bei der Berechnung die zu vergebende Sitzzahl 

ergibt; entfallen zu wenig Sitze auf die Landeslisten, ist der Zuteilungsdivisor ent-

sprechend herunterzusetzen.“ 

 

Die Verteilung der Sitze auf die Landeslisten der Parteien gemäß den für die Listen abgegebe-

nen gültigen Zweitstimmen wird gemäß dem geltenden § 6 Abs. 2 BWG nach dem Divisorver-

fahren mit Standardrundung Sainte-Laguë/Schepers berechnet. Vorher wurde die Quotenme-

thode mit Ausgleich nach größten Resten Hare/Niemeyer angewandt. 

 

Die Mandatszuteilung vollzieht sich in mehreren Schritten. Zunächst werden die in den Wahl-

kreisen errungenen Mandate ermittelt. Sodann wird die jeder Landesliste zustehende Abgeord-

netenzahl berechnet. Schließlich werden für die endgültige Mandatsverteilung die in den 

Wahlkreisen errungenen Mandate auf die für jede Landesliste ermittelte Abgeordnetenzahl an-

gerechnet. 

 

In jedem der 299 Wahlkreise wird ein Abgeordneter nach den Grundsätzen der relativen Mehr-

heitswahl gewählt (§ 5 Satz 1 und 2 BWG). Das Direktmandat (Erststimme) verbleibt dem ge-

wählten Bewerber und damit der Partei, auf deren Liste er kandidiert hat, auf jeden Fall (§ 6 

Abs. 5 Satz 1 BWG), also auch dann, wenn die Zahl der von einer Partei in einem Land errun-

genen Direktmandate die Zahl der ihr nach dem Anteil der Wählerzweitstimmen zustehenden 

Sitze übersteigt. 

 

§ 6 und § 7 BWG schließen an die Personenwahl in den Wahlkreisen ein System des verhält-

nismäßigen Ausgleichs an, das sicherstellen soll, dass die Zusammensetzung des Bundestags 

sich im Wesentlichen nach dem Verhältnis der für die (nach § 6 Abs. 6 BWG zu berücksichti-

genden) Parteien abgegebenen Stimmen (Zweitstimmen) bemisst. In einem ersten Schritt wird 

berechnet, wie viele Sitze jeder Landesliste einer Partei nach der Zahl der von ihr errungenen 

Zweitstimmen zustehen (§ 6 Abs. 1 bis 3 und § 6 Abs. 6, § 7 Abs. 3 Satz 1 BWG). Anschließend 

wird die Sitzverteilung unter Berücksichtigung des Erststimmenergebnisses errechnet (§ 6 

Abs. 4 und 5, § 7 Abs. 3 Satz 2 BWG). 
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§ 6 Abs. 2 BWG zielt darauf ab, die Sitze im Bundestag entsprechend den Zweitstimmen zu 

verteilen. Die Zahl der einer jeden Partei zufallenden Sitze sollte sich zur Gesamtzahl der Sitze 

des Bundestags so verhalten wie die Zahl der für diese Partei abgegebenen gültigen Zweitstim-

men zur Gesamtzahl aller gültigen Zweitstimmen. 

 

Nach § 6 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 BWG wird die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien zuzutei-

len sind, nach einem Divisorverfahren gemäß Sainte-Laguë/Schepers mit Hilfe eines Zutei-

lungsdivisors ermittelt. Dieser wird anhand der insgesamt zu berücksichtigenden Zweitstim-

men und der zu vergebenden Sitze bestimmt. Zunächst wird die Zweitstimmenzahl durch die 

Sitzzahl geteilt und der resultierende Quotient dann so herauf- oder herabgesetzt, dass die 

Summe der damit für die einzelnen Landeslisten (oder die als Liste geltende Listenverbindung, 

§ 7 Abs. 2 BWG) ermittelten und gerundeten Sitzzahlen mit der Gesamtzahl der zu vergeben-

den Sitze übereinstimmt. Bei den ermittelten Sitzzahlen werden die Zahlenbruchteile unter 0,5 

auf die darunter liegende ganze Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die darüber liegende gan-

ze Zahl aufgerundet. Zahlenbruchteile, die genau gleich 0,5 sind, werden standardmäßig so 

auf- oder abgerundet, dass die Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze eingehalten wird. 

 

Nimmt eine Partei nur mit einer Landesliste oder mit mehreren nicht verbundenen Landeslis-

ten an der Bundestagswahl teil, bemisst sich das Zuteilungsverfahren alleine nach § 6 Abs. 2 

BWG. Bisher hat sich noch keine bundesweit auftretende Partei mit nicht verbundenen Landes-

listen an einer Bundestagswahl beteiligt. Das Risiko, ein Mandat zu verlieren, wäre ohne Ver-

bindung der Landeslisten erhöht.12 

 

Für Landeslisten derselben Partei, die kraft der Fiktion des § 7 Abs. 1 BWG als verbunden gel-

ten, werden die Sitze in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst ist zu berechnen, 

wie viele Sitze auf die einzelnen Listenverbindungen und die nicht verbundenen Listen entfal-

len (sog. Oberverteilung). Jede Listenverbindung gilt nach § 7 Abs. 2 BWG als eine Liste. § 7 

BWG schafft keine echte Bundesliste; lediglich für die Berechnung der Mandatsverteilung auf 

der Stufe der Oberverteilung gelten die einzelnen Landeslisten als verbunden13 . In einem zwei-

ten Schritt wird ermittelt, wie viele der von der Listenverbindung errungenen Sitze den einzel-

nen Landeslisten zuzuweisen sind (sog. Unterverteilung). Insoweit bestimmt § 7 Abs. 3 Satz 1 

BWG, dass § 6 Abs. 2 BWG entsprechend gilt. 

 

Damit die verhältnismäßige Sitzzuteilung ungeachtet der vorgeschalteten Personenwahl in den 

Wahlkreisen verwirklicht wird, werden in einem zweiten Abschnitt der Sitzzuteilung die in 

den Wahlkreisen errungenen Mandate auf die einer jeden Partei zugefallenen Sitze angerech-

net. Die Modalitäten dieser Verrechnung sind in den § 6 Abs. 4 und 5, § 7 Abs. 3 Satz 2 BWG 

geregelt. 

 

                                                                                                                                                                

12 Vgl. Meyer, KritV 77 (1994), S.  312 (319 f.). 
13 Schreiber, Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 8. Aufl. 2009, § 7 Rn. 3. 
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Grundsätzlich sind von der auf jede Landesliste entfallenden Abgeordnetenzahl die von jeder 

Partei in den Wahlkreisen des Landes errungenen Sitze abzuziehen (§ 6 Abs. 4 Satz 1 BWG). 

Aus den Landeslisten werden nur diejenigen Sitze besetzt, die nach Abzug der in den Wahl-

kreisen errungenen Direktmandate verbleiben (§ 6 Abs. 4 Satz 2 BWG); die direkt gewählten 

Bewerber bleiben gemäß § 6 Abs. 4 Satz 3 BWG unberücksichtigt. 

 

Dieses Anrechnungsverfahren bewirkt, dass grundsätzlich die Erststimme nur darüber ent-

scheidet, welche Personen als Wahlkreisabgeordnete in den Bundestag einziehen, dass sich die 

Mehrheitsverhältnisse aber - im Grundsatz - allein nach dem Zweitstimmenverhältnis richten. 

 

Zu Ausnahmen von diesem Grundsatz und damit zu einer möglichen Beeinflussung der Mehr-

heitsverhältnisse durch die Erststimme kommt es immer dann, wenn diese Verrechnung unter-

bleibt. Dies ist möglich, wenn mit der Erststimme ein Bewerber gewählt wird, der von keiner 

an der Wahl teilnehmenden Partei oder von einer Partei vorgeschlagen wurde, für die keine 

Landesliste zugelassen worden ist, wenn eine Partei ein oder zwei Direktmandate erringt und 

aufgrund ihres zu geringen Zweitstimmenanteils an der Sperrklausel des § 6 Abs. 6 BWG schei-

tert und wenn eine Partei in den Wahlkreisen eines Landes mehr Sitze erringt, als ihr nach dem 

Anteil der zu berücksichtigenden Zweitstimmen zustehen. Für den letzteren Fall bestimmt § 6 

Abs. 5 BWG, dass die in den Wahlkreisen errungenen Mandate der Partei verbleiben und sich 

die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag um diese Überhangmandate erhöht14.  

 

Für Listenverbindungen verweist § 7 Abs. 3 Satz 2 BWG auf das Verrechnungsverfahren nach 

§ 6 Abs. 4 BWG und die Regelung der Überhangmandate nach § 6 Abs. 5 BWG. Bei der Wahl 

mit verbundenen Listen werden daher die Wahlkreismandate und die Listenmandate entspre-

chend § 6 Abs. 4 und 5 BWG verrechnet. Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 BWG in Verbindung mit § 6 

Abs. 4 BWG ist damit auch bei verbundenen Listen das in § 6 Abs. 4 Sätze 1 bis 3 BWG vorge-

schriebene Anrechnungsverfahren durchzuführen. Mit der Verweisung auf § 6 Abs. 5 BWG 

sieht § 7 Abs. 3 Satz 2 BWG die entsprechende Anwendung der Regelung über das Bestehen-

bleiben von Überhangmandaten und über das Unterbleiben eines Ausgleichs auf verbundene 

Listen vor. 

 

Beim Augsburger Zuteilungsverfahren nach Pukelsheim würde § 6 Abs. 2 Satz 2 BWG wie folgt 

ergänzt (Ergänzung kursiv): 

 

 „Jede Landesliste erhält so viele Sitze, wie sich nach Teilung der Summe ihrer im Wahlgebiet 

erhaltenen Zweitstimmen durch einen Zuteilungsdivisor und Rundung ergeben, mindestens 

aber die Zahl ihrer in den Wahlkreisen errungenen Sitze“.15 Demnach erhält die Landesliste 

einer Partei wie bisher ihre Direktmandate. Der Nachsatz macht die Direktmandatsgewinne zu 

einer Mindestbedingung, wie viele Sitze jede Landesliste bei der Oberverteilung zugeteilt be-

                                                                                                                                                                

14 Vgl. dazu BVerfGE 95, 335 ff. 
15 Pukelsheim, Bundeswahlgesetz – Nächste Etappe, DVBl. 2008, 889 (894).  



 
 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung 
WD 3 – 3000 – 178/10 

Seite 8 

kommt. Die Mindestbedingung betrifft nicht den Quotienten aus Stimmen und Zuteilungsdivi-

sor (der als gebrochene Zahl keine Sitzzahl darstellt), sondern den gerundeten Quotienten. 

Deshalb ist die Ergänzung „und Rundung“ vor der Mindestbedingung eingefügt. Überhang-

mandate können auf diese Weise nicht entstehen.  

 

In Anlehnung an das Augsburger Zuteilungsverfahren hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN in der 16. Wahlperiode einen Gesetzesvorschlag16 unterbreitet, der zur Vermeidung von 

Überhangmandaten eine Anrechnung der in den Wahlkreisen (direkt) errungenen Mandate auf 

das Zweitstimmenergebnis bereits bei der Oberverteilung auf Bundesebene vorsah. Der Gesetz-

entwurf ist der Diskontinuität anheimgefallen. In der 17. Wahlperiode ist noch kein Gesetzent-

wurf zur Änderung des Wahlrechts eingebracht worden. Auch sonstige parlamentarische Akti-

vitäten (Anfragen etc.) sind nicht zu konstatieren. 

 

 

3. Grabensystem 

 

Durch Art. 38 Abs. 3 GG („Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz“) ist der Gesetzgeber aufge-

rufen, ein Stück materiellen Verfassungsrechts auszufüllen.17 Wie das Bundesverfassungsge-

richt erläutert18, darf der Gesetzgeber in Ausführung dieses Regelungsauftrages das Verfahren 

der Wahl zum Deutschen Bundestag als Mehrheitswahl oder als Verhältniswahl gestalten. Er 

darf auch beide Wahlsysteme miteinander verbinden, etwa indem er eine Wahl des Deutschen 

Bundestages hälftig nach dem Mehrheits- und hälftig nach dem Verhältniswahlprinzip zulässt 

(Grabensystem), wenn dabei die Gleichheit der Wahl im jeweiligen Teilwahlsystem gewahrt 

wird, die Systeme sachgerecht zusammenwirken und Unmittelbarkeit und Freiheit der Wahl 

nicht gefährdet werden. Bei der hälftigen Wahl nach Mehrheits- und Verhältniswahlprinzip 

nach dem Grabensystem findet keine Verrechnung statt. Das Bundesverfassungsgericht selbst 

hat somit das Grabensystem ins Gespräch gebracht. 

 

Wenn der Bundestag nach dem Grabensystem gewählt würde, träte zwar der Effekt des negati-

ven Stimmgewichts nicht auf. Doch würden Parteien, die nach den Erfahrungen vergangener 

Wahlen keine oder fast keine Chance auf ein Direktmandat haben, wie etwa FDP und BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN, praktisch auf die Hälfte ihrer Sitze schrumpfen. Denn die verhältnismäßige 

Repräsentanz der Parteien im Sinne des geltenden Wahlsystems würde massiv beeinträchtigt.19 

 

 

                                                                                                                                                                

16  BT-Drs. 16/11885 vom 11. Februar 2009. 
17 BVerfGE 1, 208 (246); 3, 19 (24); 95, 335 (349). 
18 BVerfGE 121, 266 (296). 
19  Schreiber (Fn. 13), § 6 Rn. 34. 
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4. Einführung von Ausgleichsmandaten 

 

Ausgleichsmandate stellen trotz Überhangmandaten den Proporz wieder her, indem sie die 

Sitzzahl der anderen Parteien entsprechend erhöhen. Davon könnten eigentlich alle Parteien 

profitieren. 

 

Aber alle Ausgleichsmodelle, selbst das Modell des vollständigen Ausgleichs, könnten nach 

telefonischer Auskunft des Bundeswahlleiters den Effekt des negativen Stimmgewichts nicht 

ausschließen. Bei der Realisierung des vollständigen Ausgleichs wäre es im 16. Deutschen 

Bundestag zu einer nicht unerheblichen Erhöhung der Zahl an Parlamentssitzen gekommen.  

 

Die Funktionsfähigkeit des Parlaments wäre angesichts der schieren Größe geschwächt. Im Üb-

rigen würden die zusätzlichen Mandate das Verhältnis von Wahlkreis- und Listenabgeordneten 

im Parlament zu Lasten der Wahlkreisabgeordneten verändern. 

 

 

5. Verzicht auf Listenverbindungen nach § 7 BWG 

 

Bei einem Verzicht auf Listenverbindungen nach § 7 BWG blieben den (großen) Parteien ihre 

Überhangmandate erhalten. Die Unterteilung in Landeslisten würde gefestigt. Gleichzeitig 

würde der Verzicht aber dazu führen, dass Parteien, die in mehreren Ländern antreten, die in 

den Ländern anfallenden Reststimmen nicht nutzen könnten. Getrennte Landeslisten kämen 

den großen Parteien zugute, denn sie könnten wie bisher ihre Direktmandate behalten. Aber 

auch bei getrennten Landeslisten wären „nach wie vor negative Stimmeffekte möglich“.20 

 

 

6. Einführung einer Bundesliste 

 

Bei Einführung einer Bundesliste würden  Direktmandate würden auf Bundesebene von den 

Gesamtsitzen abgezogen, wodurch von vornherein kein Überhang entstehen könnte. Dies ge-

schähe auf einer einzigen großen Bundesliste. Es gäbe gar keine Landeslisten mehr.  

Kleinere Parteien mit traditionell eher schwachen Landesverbänden dürften mit einer Bundes-

liste wenige Probleme haben, große Parteien mit starken Landesverbänden, wie CDU und SPD 

aber sehr wohl, da die Besetzung der Landesliste einen nicht unerheblichen parteiinternen 

Machtfaktor darstellt. Für die Unionsparteien würde eine Bundesliste bedeuten, dass die CSU 

keine eigene Liste mehr aufstellen könnte. Anlässlich des Forums „Verfassungswidriges Wahl-

recht – Realistische Wege zur Reform“ der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen am 26. 

November 2009 machte Prof. Dr. Isensee verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine echte 

Bundesliste geltend, „weil sich dann die CSU mit ihrer Liste auch den Wählern in Hamburg 

und Brandenburg stellen müsste, während umgekehrt die CDU auch in Bayern wählbar würde. 

                                                                                                                                                                

20 Pukelsheim im Spiegel – Artikel „Mathematik der Macht“ vom 7. Juli 2008. 
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Der Gesetzgeber vollzöge also den Kreuther Beschluss eines CSU-Ausmarsches und eines CDU-

Einmarsches. Damit griffe er ohne Not in die grundrechtliche Wettbewerbsfreiheit der Parteien 

ein. Um den Effekt des negativen Stimmgewichts zu vermeiden, wäre die Maßnahme jedenfalls 

nicht erforderlich und damit nicht gerechtfertigt.“21 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                

21  Isensee, Protokoll des DVParl-Forums vom 26. November 2009 (unveröffentlicht), S. 11. 


